
Drittes Buch : Sachenrecht

§ 9 7 1
(1) Der Finder kann von dem Empfangsberechtigten 

einen Finderlohn verlangen. Der Finderlohn beträgt von 
dem Werte der Sache bis zu dreihundert DM fünf vom 
Hundert, von dem Mehrwert eins vom Hundert, bei Tieren 
eins vom Hundert. Hat die Sachê nur für den Empfangs
berechtigten einen Wert, so ist der Finderlohn nach billigem 
Ermessen zu bestimmen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder die 
Anzeigepflicht verletzt oder den Fund auf Nachfrage ver
heimlicht.

§972
Auf die in den §§ 970, 971 bestimmten Ansprüche finden 

die für die Ansprüche des Besitzers gegen den Eigentümer 
wegen Verwendungen geltenden Vorschriften der §§ 1000 
bis 1002 entsprechende AnWendung.

§ 973
(1) Mit dem Ablaufe eines Jahres nach der Anzeige des 

Fundes bei der Polizeibehörde erwirbt der Finder das Eigen
tum an der Sache, es sei denn, daß vorher ein Empfangs
berechtigter dem Finder bekannt geworden ist oder sein 
Hecht bei der Polizeibehörde angemeldet hat. Mit dem Er
werbe des Eigentums erlöschen die sonstigen Hechte an der 
Sache.

(2) Ist die Sache nicht mehr als drei DM wert, so beginnt 
die einjährige Frist mit dem Funde. Der Finder erwirbt das 
Eigentum nicht, wenn er den Fund auf Nachfrage ver
heimlicht. Die Anmeldung eines Hechtes bei der Polizei
behörde steht dem Erwerbe des Eigentums nicht entgegen.
Anmerkung:

Nach der VO. vom 4. Juni 1949 über die Anzeige- und Ablieferungs
pflicht sowie über den Eigentumserwerb des Finders (ZVOB1. S. 444) gilt 
die Jahresfrist nur noch für Geldbeträge von mehr als einhundert DM, 
für Wertpapiere und Kostbarkeiten; im übrigen beträgt die Frist drei 
Monate.

§974
Sind vor dem Ablaufe der einjährigen Frist Empfangs

berechtigte dem Finder bekannt geworden oder haben sie
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